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BÜRGERMEISTERAMT OBERSTENFELD
Großbottwarer Straße 20, 71720 Oberstenfeld

Telefonzentrale 07062 | 261 - 0
Bürgermeister 07062 | 261 - 11
Amt für Finanzen 07062 | 261 - 31
Bauamt 07062 | 261 - 17
Team Gebäudemanagement  07062 | 261 - 21
Hauptamt 07062 | 261 - 26
Team Sicherheit und Ordnung 07062 | 261 - 59
Team Bürgerbüro  07062 | 261 - 50

info@oberstenfeld.de
www.oberstenfeld.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgermeisteramt 
Oberstenfeld sind zu den folgenden Zeiten für Sie da:

Montag  9:00 – 12:30 Uhr
Dienstag  8:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 18:30 Uhr
Mittwoch  8:00 – 12:30 Uhr
Donnerstag  8:00 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag  8:00 – 12:30 Uhr

Ein Tipp: Wenn Sie gerne mit Bürgermeister Markus Kleemann oder 
weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgermeisteram-
tes sprechen möchten oder wenn Sie schon im Vorfeld wissen, dass 
für Ihr Anliegen etwas Zeit benötigt wird, dann empfehlen wir Ih-
nen, einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.

ORTSVORSTEHER
Eberhard Wolf  ortsvorsteher@oberstenfeld.de

Eberhard Wolf ist zu den folgenden Zeiten für Sie da:
Altes Rathaus Gronau 1. und 3. Montag im Monat 17:30 – 18:00 Uhr
Dorfhaus Prevorst  1. und 3. Montag im Monat 18:30 – 19:00 Uhr

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Notruf:
Polizei 110
Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Polizeiposten Großbottwar 07148 | 16250
Polizeirevier Marbach 07144 | 9000

Wasserversorgung Oberstenfeld:
Schadensmeldung: 07062 | 267570, 0176 | 11126110 oder 
 0176 | 11126109

Strom- und Gasversorgung Syna GmbH:
Störung im Stromnetz:  0800 | 7962787
Störung im Gasnetz: 0800 | 7962427

Straßenbeleuchtung Syna GmbH:
Schadensmeldung:  tma@syna.de oder 0800 | 7962787

Telefonseelsorge Heilbronn: 
Erreichbar unter: 0800 | 1110111

MEDIZINISCHE NOTFALLVERSORGUNG
Bundeseinheitliche Notfallnummern: 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Krankentransport  19222

Allgemeinarztpraxen:
Notfallpraxis Bietigheim, Riedstraße 12 
Montag – Donnerstag:  18:00 – 7:00 Uhr Folgetag
Freitag – Montag:  16:00 – 7:00 Uhr durchgehend
Feiertag:  durchgehend 

Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstraße 1  
Montag, Dienstag, Donnerstag:  18:00 – 8:00 Uhr Folgetag
Mittwoch:  13:00 – 9:00 Uhr Folgetag
Freitag:  16:00 – 8:00 Uhr Folgetag 
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 8:00 Uhr Folgetag

Kinderarztpraxen:
Notfallpraxis im Klinikum Ludwigsburg, Posilipostraße 4
Montag – Freitag:  18:00 – 8:00 Uhr Folgetag
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 8:00 Uhr Folgetag

Notfallpraxis Kinderklinik Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26
Montag – Freitag: 19:00 – 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:  8:00 – 22:00 Uhr

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie: 
Notfallpraxis im Marienhospital Stuttgart, Böheimstraße 37 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 9:00 – 18:00 Uhr

SLK-Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26
Samstag, Sonntag und Feiertag: 10:00 – 20:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg
Unter der Notfalldienstnummer 01801 | 116 116 können Anrufen-
de über die Eingabe der Postleitzahl nachts, an Wochenenden, 
Feier- und Brückentagen schnell und zuverlässig die nächstge-
legene Notfallpraxis finden. Die Telefonnummer ist gebühren-
pflichtig (0,039 Euro/Minute aus dem deutschen Fest- und Mo-
bilfunknetz).

Apotheken:
Der Apothekennotdienst ist jeweils von 08:30 Uhr bis 08:30 Uhr 
am Folgetag gültig.
Samstag, 21. Oktober 
Sophien-Apotheke Freiberg 
Stuttgarter Str. 42, 71691 Freiberg a/N  07141 | 271210
Stadt Apotheke im Medizentrum 
Austr. 30, 74336 Brackenheim  07135 | 6530
Sonntag, 22. Oktober 
Apotheke im Center Steinheim 
Steinbeisstr. 15, 71711 Steinheim a.d. Murr  07144 | 80040
Apotheke Müller 
Obere Gasse 2, 74226 Nordheim  07133 | 9011855

Vergiftungen:
Informationszentrale für Vergiftungen, 
Universitätsklinikum Freiburg 0761 | 19240

WICHTIGE INFORMATIONEN UND SERVICENUMMERN
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INFOS AUS DEM RATHAUS

Am Freitag, 13. Oktober 2023 kassierte Bürgermeister Markus 
Kleemann in der jüngst neueröffneten EDEKA Ueltzhöfer Filiale 
für eine Stunde lang. Dabei wurden insgesamt 2.500 Euro erzielt, 
welche von der Familie Ueltzhöfer an die Gemeinde gespendet 
wurde und der Freiwilligen Feuerwehr und dem Ehrenamt in 

Herzliche Glückwünsche und Grüße zum 60. Geburtstag über-
brachten Bürgermeister Markus Kleemann und die Gesamtleite-
rin der Kindertageseinrichtungen Silke Gustmann in dieser Wo-
che Barbara Gröper im Kinderhaus Wirbelwind.
Dabei dankte Bürgermeister Markus Kleemann der sehr flexiblen 
Frau Gröper für ihr herausragendes Engagement, vor allem in 
Vertretungssituationen. Frau Gröper kann auf eine zweijährige 
Dienstzeit als Zusatzkraft im Kinderhaus Wirbelwind zurückbli-
cken. Diese füllt sie mit viel Motivation und Freude an der Tätig-
keit aus. Die Kinderhausleitung Frau Fernolend sowie die Ver-
waltung, insbesondere Frau Gustmann, bedanken sich für ihren 
großen Einsatz und ihre Flexibilität.
Wir wünschen Barbara Gröper für die kommenden Jahre noch 
viel Gesundheit und Kraft in den Kindertageseinrichtungen in der 
Gemeinde Oberstenfeld.

Bürgermeister Markus Kleemann kassiert für den guten Zweck

 
Die Unternehmer Steffen Ueltzhöfer (li) und Florian Ueltzhöfer (re) mit 
Bürgermeister Markus Kleemann bei der Scheckübergabe

 
Bürgermeister Markus Kleemann (re) kassiert mit Unterstützung von 
Juniorchef Florian Ueltzhöfer (li) Fotos: Dr. Qingwei Chen

Oberstenfeld, Gronau und Prevorst zu Gute kommen sollen. Das 
Unternehmen Ueltzhöfer hat vergangene Woche in Oberstenfeld 
den mittlerweile 7. Markt eröffnet und folgt auf EDEKA Sabota.
Wir bedanken uns bei Familie Ueltzhöfer und wünschen den Be-
treibern alles Gute hier in der Gemeinde Oberstenfeld!

60. Geburtstag Barbara Gröper

 
v.l. Bürgermeister Markus Kleemann, Barbara Gröper, Silke Gustmann
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IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Oberstenfeld

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Markus Kleemann, 
71720 Oberstenfeld, Großbottwarer 
Straße 20 oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de

Diese Ausgabe erscheint auch online

Die Mistel hat etwas Geheimnisvolles!
Vor allem im Winter fällt sie als grüne Tupfen in den kahlen Bäu-
men auf. In den letzten Jahren hat die bemerkenswerte, einst als 
heilig geltende und vielfältig verwendete Pflanze einen zuneh-
mend schlechten Ruf erhalten. Denn in immer mehr Streuobstbe-
ständen in Baden-Württemberg und auch im Bottwartal verbrei-
tet sich vor allem die Laubholz-Mistel.
Warum sollten Misteln entfernt werden: Misteln wachsen mit 
ihren Wurzeln auf Bäumen und gelten als Halbschmarotzer. Ein 
Mistelbusch entzieht seinem Wirtsbaum Wasser und Nährstoffe. 
Nimmt der Befall mit Misteln überhand, dann leidet der Baum. So 
kann der oberhalb eines Mistelbusches liegende Teil eines Astes 
durch den Wasserentzug dürr werden. Je mehr Misteln vorhan-
den sind, desto mehr Äste können absterben. Bei einem Mistel-
busch pro Starkast oder bei 3 bis 5 Mistelbüschen in der Krone ei-
nes mittelgroßen Hochstammes sind die Verluste an Wasser und 
Nährstoffen vernachlässigbar. Wer möchte, kann also bedenken-
los einige Misteln auf seinen Obstbäumen wachsen lassen und 
diese für seine Zwecke nutzen. Doch Vorsicht! Eine Mistel kann 
sich – durch Seitenwurzeln im Inneren des Holzes – am Ast ent-
lang ausbreiten. Eine regelmäßige Kontrolle ist daher anzuraten.
Misteln stehen nicht unter Naturschutz, an den eigenen Bäumen 
kann man also problemlos Mistelzweige entnehmen.

Mistelschnittkurs am 25. November 2023, 10.00 Uhr – Treffpunkt Heerweg -  
um Anmeldung wird gebeten -

Gerne möchten wir zum Erhalt unserer wunderschönen Streu-
obstwiesen beitragen und freuen uns deshalb, Ihnen gemein-
sam mit dem Verein Fachwarte für Obst und Garten im Landkreis 
Ludwigsburg e. V. die Möglichkeit zu bieten, am Samstag, dem 
25. November 2023, 10.00 Uhr, an einem Mistelschnittkurs teil-
zunehmen. Der Kurs wird von Frau Jutta Ziegler, Fachwartin für 
Obst- und Garten, geleitet.

Anmeldungen nimmt Frau Mayer unter 07062 | 261 - 24 oder 
per E-Mail unter mayer@oberstenfeld.de entgegen.

Bürgerbüro geschlossen

Aufgrund einer Fortbildungsveranstaltung ist das Standes-
amt sowie das Bürgerbüro am

Donnerstag, 26. Oktober 2023

vormittags nicht geöffnet.
An diesem Tag können auch keine telefonischen Anfragen 
beantwortet werden.
Ab 14.00 Uhr sind wir wieder für Sie da.
Alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung sind ganztägig zu den üblichen Öffnungszeiten 
für Sie da.

 Treffpunkt
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Am Samstag, den 2. Dezember 2023  
veranstaltet die Gemeinde Oberstenfeld ab 15 Uhr 

wieder ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.

Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller aus 
Oberstenfeld, Gronau und Prevorst können sich 
durch Rücksendung des unten abgedruckten  
Abschnitts bis spätestens

Freitag, 27. Oktober 2023
bewerben.

Wir bitten in jedem Fall auch dann um eine Anmeldung, wenn Sie in den vergangenen Jahren  
bereits teilgenommen haben oder Ihr Ladengeschäft hierzu öffnen möchten.

Nach dem 27. Oktober 2023 werden wir die Standeinteilung vornehmen und Sie rechtzeitig über den  
Ablauf und Ihre Zulassung sowie über die für Sie vorgesehene Standmöglichkeit informieren.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Romero unter 07062 | 261-57 oder unter romero@oberstenfeld.de zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

........................................Bitte hier ausschneiden und zurücksenden................................................

An das
Bürgermeisteramt Oberstenfeld
z. Hd. Frau Romero
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld

Bewerbung für einen Standplatz zum Weihnachtsmarkt am 2. Dezember 2023
(Antrag bitte vollständig ausfüllen!)

Ich würde gerne am Oberstenfelder Weihnachtsmarkt am 2. Dezember 2023 teilnehmen.

Name, Vorname: …......................................................................................................................................

Adresse: …....................................................................................................................................................

Telefon: …............................................................. E-Mail-Adresse: .........................................................…

Länge/Tiefe des Standes (bitte genau angeben): …..................................m/…...................................m

Bisheriger Standplatz (Standnummer) …..................................................................................................

Ich benötige Strom: ja:..........................................…nein:.....................................................................…

Warenangebot des Standes: …...................................................................................................................

…...................................................................................................................................................................

 
 Foto: Dr. Qingwei Chen

Weihnachtsmarkt 2023
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Ermächtigung zum Einzug der Standgebühr Weihnachtsmarkt mittels SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger:
Gemeinde Oberstenfeld
Großbottwarer Straße 20
71720 Oberstenfeld

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE15ZZZ00000152862
Mandatsreferenz: das Buchungszeichen entspricht der Mandatsreferenz

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, wiederkehrende Zahlungen 
von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von oben genannten Zahlungsempfänger 
auf mein (unser) Konto gezogene(n) Lastschrift(en) einzulösen.

Hinweis: Ich kann (wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unseren) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber):

Vorname und Name: …................................................................................................................................

Straße und Hausnummer: .......................................................................................................................…

Postleitzahl und Ort: …................................................................................................................................

Kreditinstitut (Name): .............................................................................................................................…

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ I __ __ __

IBAN: DE __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __

Gewerblicher Stand (25 Euro)......................................… Privater Stand (15 Euro)................................…

Durch meine Unterschrift bestätige ich,

• dass ich damit einverstanden bin, dass die Anmeldegebühr in Höhe von 15 Euro (gewerbliche Anbieter 
25 Euro) per Lastschrift von meinem oben stehenden Konto abgebucht wird. Die Abbuchung erfolgt 
nach Zusage eines Standplatzes

• dass ich damit einverstanden bin, dass meine Daten für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet 
werden dürfen

• dass meine Kontaktdaten zur besseren Absprache an die anderen Standbetreiber weitergeleitet  
werden dürfen

Ort, Datum: Unterschrift(en):

…....................................................................................................................................................................
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AKTION WUNSCHWEIHNACHTSBAUM
 

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung und der Gemeinschaft. Das Schönste an dieser Zeit ist
es, anderen Menschen, allen voran Kindern, eine Freude zu machen. Doch es gibt auch
Familien in der Gemeinde Oberstenfeld, die ihren Kindern aus finanziellen Gründen keinen
Weihnachtsgeschenkwunsch erfüllen können. Der Gemeinde Oberstenfeld ist es ein großes
Anliegen, dass alle Kinder in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst die Weihnachtszeit voller
Freude erleben können. Daher haben wir die Aktion Wunschweihnachtsaum ins Leben
gerufen. So ist es den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Oberstenfeld möglich, die
Wünsche bedürftiger Kinder zu erfüllen und ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren.

Ihr Kind hat einen unerfüllten Weihnachtsgeschenkwunsch? 
Dann füllen Sie für Ihr Kind (bis 16 Jahre) den beigefügten Wunschzettel aus und werfen
diesen bis zum 17. November 2023 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung zu Händen
von Frau Romero oder per E-Mail an romero@oberstenfeld.de. Dem Wunschzettel muss eine
Kopie Ihres Bescheides für Sozialhilfe, Hartz IV, Wohngeld oder Kinderzuschlag beigefügt sein.
Der Weihnachtsgeschenkwunsch sollte den Betrag von 25 Euro nicht überschreiten.

Möchten Sie einem Kind unserer Gemeinde eine Freude bereiten? 
Dann kommen Sie ab dem 1. Dezember 2023 in der Bücherei vorbei und nehmen einen
Wunschzettel vom Weihnachtsbaum ab. Das schön verpackte Geschenk im Wert von
höchstens 25 Euro können Sie dann bis zum 15. Dezember 2023 in der Bücherei
abgeben.

Wann werden die Geschenke übergeben? 
Die Kinder können die Geschenke zu den regulären Öffnungszeiten vom 19. bis 23. Dezember
2023 in der Bücherei abholen.

Weihnachtsbriefe für Seniorinnen und Senioren
Auch in diesem Jahr möchten wir unseren Seniorinnen und Senioren im Kleeblatt Pflegeheim
und dem Betreuten Wohnen im Stiftsgebäude eine kleine Freude bereiten. Dafür werden wir
in der Bücherei eine Kiste bereitstellen, in der wir Weihnachtsgrüße sammeln. Etwas
Gebasteltes oder Geschriebenes - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir werden in
der Bücherei Vorlagen zum Basteln auslegen, die gerne ab 1. Dezember 2023 abgeholt werden
können. Bitte geben Sie den Weihnachtsgruß bis 16. Dezember 2023 in der Bücherei ab.

Datenschutzhinweis
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich zur Durchführung der Aktion
Wunschweihnachtsbaum verwendet. Die Wunschzettel werden von uns in anonymisierter
Form an den Weihnachtsbaum gehängt und Ihre Daten werden im Anschluss vernichtet.
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Romero 07062 | 261 - 57 oder
romero@oberstenfeld.de.
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WUNSCHZETTEL

Kontaktdaten für Rückfragen:

Wunsch (nicht teurer als 25 Euro):

1. _________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________

Anschrift: ________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________________________________

Geschlecht: ___________________________ Alter: ____________________________________________

Vor- und Nachname des Kindes: _______________________________________________________
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Neujahrsempfang am 14. Januar 2024 ab 16 Uhr im Bürgerhaus Oberstenfeld
Aufruf zur Meldung für die Ehrung mit der Johannes-Nefflen-Medaille

Die Gemeinde Oberstenfeld verleiht die Johannes-Nefflen-
Medaille im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfanges als 
Zeichen der Anerkennung und Würdigung von besonderen ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leistungen unter anderem an 
langjährig aktive Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und 
Sänger sowie besonders aktive Personen aus Musik-, Gesangs- 
und sonstigen kulturtreibenden Vereinen aus Oberstenfeld, Gro-
nau und Prevorst. 

Auch Persönlichkeiten, die im Bereich des Sozialwesens, der Wis-
senschaft und Forschung oder ähnlichen Bereichen besondere 
Verdienste vollbracht haben, können mit der Johannes-Nefflen-
Medaille ausgezeichnet werden.

Antragsbogen bitte bis spätestens  
27. Oktober 2023 einreichen:

Bitte teilen Sie uns auf dem nachfolgend abgedruckten Antrags-
bogen Ihre verdienten Vereinsmitglieder, welche die Vorausset-
zungen für die Ehrung erfüllen, mit und begründen Sie den Vor-
schlag kurz. Bitte beachten Sie, dass nur aktive Mitglieder geehrt 
werden können und jede Form der Medaille pro Person nur ein-
mal auf Antrag und bei erstmaligem Erfüllen der Voraussetzung 
verliehen werden kann.

Über die Verleihung der Johannes-Nefflen-Medaille entscheidet 
dann der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Oberstenfeld.

Bitte schicken Sie uns den Antrag bis 27. Oktober 2023 an  
romero@oberstenfeld.de zu.

Vielen Dank!

Richtlinien über die Verleihung der Johannes-Nefflen-Medaille der Gemeinde Oberstenfeld

Antrag auf Verleihung der Johannes-Nefflen-Medaille  
der Gemeinde Oberstenfeld

Familienname, Vorname

.............................................................................................................................
Straße, Hausnummer

.............................................................................................................................
Wohnort

.............................................................................................................................
Verein

.............................................................................................................................
Bisherige ehrenamtliche Tätigkeit/besondere Verdienste  
(von/bis; Verein; Funktion)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Kontaktdaten Absender (für etwaige Rückfragen)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Ort, Datum       Unterschrift

.............................................................................................................................

I. Stiftung und Verleihung
1.   Die Gemeinde Oberstenfeld verleiht die „Johannes-Nefflen-

Medaille der Gemeinde Oberstenfeld“ als Zeichen der Aner-
kennung und Würdigung ehrenamtlicher, aktiver Mitwirkung 
in kulturtreibenden oder gesellschaftlichen Vereinen oder 
der langjährigen Ausübung einer aktiven Funktion oder eines 
aktiven Amtes in Vereinen, Organisationen und Glaubensge-
meinschaften in Oberstenfeld, Gronau und Prevorst sowie an 
Persönlichkeiten, die sich im Bereich des Sozialwesens, der 
Wissenschaft und Forschung oder ähnlichen Bereichen be-
sondere Verdienste erworben oder sonstige besondere Leis-
tungen vollbracht haben.

2.   Die Auszeichnung wird in den folgenden Stufen verliehen:
Johannes-Nefflen-Medaille in Gold für
•  mindestens 30-jährige aktive Mitwirkung in kulturtreiben-

den oder gesellschaftlichen Vereinen oder Ausübung einer 
aktiven Funktion oder eines aktiven Amtes in Oberstenfelder, 
Gronauer und Prevorster Vereinen, Organisationen oder Glau-
bensgemeinschaften.

Johannes-Nefflen-Medaille in Silber für
•  mindestens 20-jährige aktive Mitwirkung in kulturtreiben-

den oder gesellschaftlichen Vereinen oder der Ausübung 
einer aktiven Funktion oder eines aktiven Amtes in Obers-
tenfelder, Gronauer und Prevorster Vereinen, Organisationen 
oder Glaubensgemeinschaften

•  besondere kulturelle, wissenschaftliche, soziale oder ähnliche 
Leistungen mit internationaler oder bundesweiter Bedeutung

•  den 1. Platz im Landeswettbewerb oder den 1. bis 3. Platz 
im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, „Jugend forscht“ 
oder in vergleichbaren Wettbewerben.

Johannes-Nefflen-Medaille in Bronze für
• die Note „sehr gut“ im D3-Leistungsabzeichen des Blasmusik-

kreisverbandes oder vergleichbarer Leistungen

• die Note „sehr gut“ in einem Kritiksingen oder -spiel der Ge-
sangs- und Musikvereine eines Landesverbandes

• den 2. bis 3. Platz im Landeswettbewerb oder den 1. Platz im 
Bezirkswettbewerb „Jugend musiziert“, „Jugend forscht“ oder 
in vergleichbaren Wettbewerben

• besondere kulturelle, wissenschaftliche, soziale oder ähnliche 
Leistungen mit landesweiter Bedeutung.

3.   Geehrt werden Persönlichkeiten, die ihren Wohnsitz in der 
Gemeinde Oberstenfeld haben und/ oder in der Gemeinde 
Oberstenfeld aktiv engagiert sind. 4. Jede Form der Medaille 
soll pro Person nur einmal auf Antrag und bei erstmaligem 
Erfüllen der Voraussetzung verliehen werden.

II. Ausgestaltung
Die Johannes-Nefflen-Medaille zeigt auf der Vorderseite neben 
der Inschrift „Gemeinde Oberstenfeld“ das Wappen der Gemein-
de Oberstenfeld und auf der Rückseite ein Portrait von Johannes 
Nefflen sowie die Jahreszahl und den Namen des Geehrten.

III. Form der Verleihung
1.   Über die Verleihung entscheidet der Verwaltungsausschuss 

der Gemeinde Oberstenfeld.
2.   Ein Anspruch auf Ehrung besteht nicht. Es handelt sich um 

eine stets widerrufliche freiwillige Leistung der Gemeinde.
IV. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. November 2020 in Kraft. Zum gleichen 
Zeitpunkt tritt die bisherige Richtlinie vom 22. Oktober 2015 mit 
ihren Änderungen außer Kraft.

V. Hinweis
Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurde nur die männliche Form 
von Personenbezeichnungen gewählt. Unabhängig davon be-
zieht sie sich jedoch auf alle Geschlechter gleichermaßen.
Oberstenfeld, 23. Oktober 2020
Markus Kleemann
Bürgermeister

✂

✂
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Öffnungszeiten der öffentlichen Einrichtungen in 
den Herbstferien 2023

Einrichtung Zeitraum vom 30. 
Oktober 2023 bis ein-
schließlich 3. Novem-
ber 2023

Bürgermeisteramt Oberstenfeld geöffnet
Bürgertreff Oberstenfeld geschlossen
Bücherei geöffnet
Jugendhaus Charisma geöffnet
GroMusle geschlossen
Bürgerhaus geschlossen
Sporthalle geschlossen
Schulsporthalle geschlossen
MZH Gronau geschlossen
Dorfhaus Prevorst geschlossen
Lichtenbergschule geschlossen
Kernzeitenbetreuung 
an der Lichtenbergschule

geschlossen

Hort an der Lichtenbergschule geöffnet

Kindertageseinrichtungen:
Gehrn geöffnet
Wirbelwind geöffnet
Bäderwiesen geöffnet
Hauäcker geöffnet
Gronau geöffnet
Prevorst geöffnet

Straßensperrung des Lerchenweges
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Aufgrund von Sanie-
rungsarbeiten ist der Ler-
chenweg auf Höhe Haus 
Nr. 17 vom 23. Oktober 
2023 bis 26. Januar 
2024 für den Verkehr ge-
sperrt.
Eine Durchfahrt aus Rich-
tung Steinackerweg und 
Nußbaumweg ist nicht 
möglich.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung!

SO BITTE NICHT!

Wilder Müll Sitzgruppe Forststraße
Unter dieser Rub-
rik möchte die Ge-
meindeverwaltung 
über rücksichtsloses 
Verhalten im Ge-
meindegebiet in-
formieren und die 
Bevölkerung zu ak-
tuellen Themen sen-
sibilisieren.
Auf dem Feldweg in 
der Verlängerung der 
Forststraße wurde 
hinter den dort auf-
gestellten Sitzbänken 
wieder einmal illegal 
Müll entsorgt. Es han-
delt sich hierbei um 
Müll in Tüten sowie 
Elektroschrott.
Wir weisen darauf hin, dass in privaten Haushalten anfallender 
Müll zwingend über die privaten Müllbehälter bzw. Elektroaltge-
räte über die Wertstoffhöfe zu entsorgen sind.
Elektrogeräte können Schadstoffe oder wertvolle Metalle ent-
halten und werden auf den Wertstoffhöfen fachgerecht entsorgt 
und recycelt.
Wenn Sie hier irgendwelche Beobachtungen gemacht haben 
oder Hinweise zur illegalen Müllentsorgung haben, melden Sie 
sich bitte bei Frau Knautz unter 07062 | 261 - 58 oder knautz@
oberstenfeld.de.
Vielen Dank.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe und 
Veröffentlichung von Meldedaten
1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 

Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 des Soldaten-
gesetzes widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der Anmel-
dung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflich-
ten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich 
sind. Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des 
Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
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2.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch den Famili-
enangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 BMG wider-
sprechen zu können.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienan-
gehörigen folgende Daten übermitteln: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4.  Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-

schaft, 
5. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, 
6.  Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke 

nach § 52 BMG sowie
7. Sterbedatum.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. 
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung 
mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleini-
gen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf.

3.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene zu widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Grup-
pen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

4.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus An-
lass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse 
oder Rundfunk

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, der 
Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu widersprechen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft 
erteilen über 
1. Familienname,
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffe-
ne Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

5.   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage

Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 50 Absatz 5 BMG auf das Recht, 
der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an Adressbuch-
verlage widersprechen zu können.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuch-
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen,
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffe-
ne Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Von den genannten Widerspruchsrechten kann jederzeit, 
möglichst durch schriftliche Erklärung an das Bürgermeister-
amt Oberstenfeld, Bürgerbüro, Großbottwarer Str. 20, 71720 
Oberstenfeld, Gebrauch gemacht werden.
Ein Widerspruch zu Ziffer 1. sollte spätestens bis zum 1. März, 
zu Ziffer 4. spätestens 2 Monate vor dem Jubiläum erfolgen.
Ein Widerspruch ist nicht erforderlich, wenn bereits früher eine 
solche Erklärung abgegeben worden ist.

STELLENANGEBOTE

Die Gemeinde Oberstenfeld (ca. 8.100 Einwohnerinnen und 
Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
• pädagogische Fachkräfte (m/w/d)  

für die Kindertageseinrichtung Bäderwiesen  
im U3- und Ü3-Bereich 
(unbefristet, in Voll- oder Teilzeit mind. 50 %, bis S 8a 
TVöD-SuE)

• eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
für die Kindertageseinrichtung Wirbelwind  
im Ü3-Bereich 
(unbefristet, in Voll- oder Teilzeit mind. 50 %, bis S 8a 
TVöD-SuE)

• eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
für den Kinderhort „Schatzinsel“ 
(unbefristet, in Teilzeit mind. 50 % am Nachmittag, bis S 8a 
TVÖD-SuE)

Nähere Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen und 
zur Gemeinde Oberstenfeld sowie eine Mediathek mit Fil-
men über unsere Kindertageseinrichtung erhalten Sie auch 
unter www.oberstenfeld.de.

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne Frau Gustmann, Ge-
samtleiterin Kindertageseinrichtungen, telefonisch unter 
07062/261-38 oder per E-Mail an gustmann@oberstenfeld.
de sowie Frau Garrecht, Team Personal, telefonisch unter 
07062/261-64 oder per E-Mail an garrecht@oberstenfeld.de 
zur Verfügung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen bitte bis spätestens 01. Dezember 
2023 an das Bürgermeisteramt Oberstenfeld, Großbottwa-
rer Straße 20, 71720 Oberstenfeld. Gerne auch per E-Mail an 
bewerbung@oberstenfeld.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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AUS DEM STANDESAMT

Personenstandsfälle September
Sterbefälle
01.09.2023 Erhard Biehler, 84 Jahre, zuletzt Oberstenfeld, 
    Gronau, Bergweg 10
05.09.2023 Werner Klaus Weidle, 82 Jahre, zuletzt Oberstenfeld, 
    Wunnensteinstraße 9
29.09.2023 Siegfried Herbert Erich Kretschmer, 87 Jahre, 
    zuletzt Oberstenfeld, Schlesierweg 5

Geburten
07.09.2023  Frieda Bücker, Tochter von Sebastian Bücker und 

Sandra Bücker, geb. Skuppin

WIR GRATULIEREN

Die Gemeinde wünscht ihren Seniorinnen und Senioren, die im 
Laufe der kommenden Woche ihren Geburtstag feiern, alles Gute 
und vor allem Gesundheit für das vor ihnen liegende Lebensjahr. 
Folgende Mitbürgerinnen und Mitbürger feiern in den nächsten 
Tagen einen besonderen Geburtstag:

Oberstenfeld
21.10. Melitta Weiberle, 80 Jahre
21.10. Heinz Glaser, 70 Jahre

Gronau
25.10. Werner Stadel, 70 Jahre

Die Gemeinde gratuliert auch ihren langjährig verheirateten Paa-
ren, die im Laufe der kommenden Woche ihren Hochzeitstag fei-
ern. Für die kommenden Ehejahre wünschen wir eine erfüllte und 
glückliche Zeit.
Wenn Sie nicht wollen, dass Sie hier veröffentlicht werden und 
noch keine Pressesperre haben, dann melden Sie sich bitte unter 
07062 | 261 - 50.

AKTUELL UND WISSENSWERT

Ferienzeit für Praktikum nutzen – Plattform 
erlebe-berufe.de unterstützt dabei
Das neue Schuljahr hat begonnen und damit stehen viele Ju-
gendliche vor der Wahl des richtigen Ausbildungs- oder Studi-
enplatzes. Mit einem Praktikum können sie wertvolle Einblicke in 
verschiedene Berufsfelder gewinnen und Arbeitgeber haben die 
Möglichkeit, junge Talente zu entdecken und zu fördern. Auf der 
Plattform www.erlebe-berufe.de können Jugendliche im Alter 
von 14 bis 21 Jahren Praktikumsplätze buchen und haben damit 
die Chance, in Berufe hineinzuschnuppern, praktische Erfahrung 
zu sammeln und herauszufinden, welcher Bereich am besten zu 
den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt. Genauso gut kön-
nen sich Jugendliche mit einer Initiativbewerbung oder einem 
Telefonanruf direkt an die Arbeitgeber wenden und nach einem 
Praktikumsplatz fragen.
Arbeitgeber haben die Möglichkeit, unter https://www.erlebe-
berufe.de/infos-fuer-arbeitgeber ihre freien Praktikumsplätze 
für Schulpraktika, Ferienpraktika und Ferien-Schnuppertage 
zu melden und somit junge Talente anzuziehen. Durch die Be-
reitstellung von Praktikumsplätzen können Unternehmen ihre 
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen und 
gleichzeitig von den frischen Ideen und dem Enthusiasmus jun-
ger Menschen profitieren. Praktikanten können neue Perspekti-
ven einbringen und innovative Lösungsansätze bieten.

Foto: froxx/iStock/ThinkstockFoto: froxx/iStock/Thinkstock

Wir möchten Jugendliche ermutigen, sich für ein Praktikum zu 
bewerben und ihre beruflichen Träume zu verwirklichen. Gleich-
zeitig laden wir Arbeitgeber herzlich ein, ihre freien Praktikums-
plätze zu melden und von den Vorteilen einer Zusammenarbeit 
mit jungen Talenten zu profitieren. Für weitere Informationen 
stehen die Beratungsfachkräfte der Agentur für Arbeit Ludwigs-
burg unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5555 00 oder der 
lokalen Rufnummer 07141 137 271 oder per E-Mail-Kontakt unter 
Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de zur Verfügung.
Gemeinsam können wir die Zukunft der Arbeit gestalten und 
jungen Menschen dabei helfen, ihre berufliche Leidenschaft zu 
entdecken.

TOURISMUSGEMEINSCHAFT
MARBACH-BOTTWARTAL

Führungen und Touren in der Region Marbach-
Bottwartal - Die nächsten Erlebnis-Termine sind:

Sonntag, 29. Oktober 2023 - Wein-Ver-Führung – Lecker 
durchs Land mit dem Oldtimerbus
Treffpunkt: 14:00 Uhr, Bottwartaler Winzer e.G., Oberstenfelder 
Straße 80, 71723 Großbottwar
Dauer: ca. 3,5 Std.
Preis: € 58,00 pro Person (inkl. Essen und Getränke)
Weinerlebnisführer Wolfgang und Ingrid Link bringen Sie im Cab-
rio Oldtimer Bus zu den schönsten Aussichtspunkten im Bottwar-
tal. Dort genießen Sie neben der Landschaft die hiesigen Weine 
zusammen mit regionalen Köstlichkeiten.
Anmeldung: Tel. 07148/8137 oder link-grossbottwar@t-online.de 
oder unter https://wein-ver-fuehrung.de/anmeldung-informationen

Sonntag, 29. Oktober 2023 - Trüffelspaziergang
Treffpunkt: 14:00 Uhr, Michael Mörsel Manufaktur für Feines, 
Gottlieb-Schulz-Str. 40, 71717 Beilstein
Dauer: ca. 1,5 bis 2 Std.
Preis: € 20,00 pro Person
Destillat-Erlebnisführer Michael Mörsel nimmt Sie mit zu seiner 
Trüffelplantage. Neben allgemeinen Informationen zu den heimi-
schen Trüffeln werden Aufbau und Pflege einer Trüffelplantage 
erläutert, Trüffel unter dem Mikroskop betrachtet und einige der 
kostbaren Exemplare mit dem Trüffelhund geerntet.
Anmeldung: Tel. 0152/36116721 oder Kontaktformular auf der 
Website www.destillaterlebnisfuehrer.de/kontakt. Um festes 
Schuhwerk wird gebeten.

Sonntag, 29. Oktober 2023 - Schauderhaftes Marbach. 
Dunkle Gestalten in engen Gassen
Treffpunkt: 19:00 Uhr, Oberes Tor, 71672 Marbach am Neckar
Dauer: ca. 1,5 Std.
Preis: € 12,00 pro Person
Wenn die Nacht hereinbricht in Marbachs Gassen, dann ist es vor-
bei mit der Beschaulichkeit. Wilde Gestalten und unruhige Geis-
ter treiben dann ihr Unwesen. Die fröstelnde Frieda (Märchener-
zählerin Stefanie Keller) erzählt davon, was sich einst in Marbachs 
Gassen hätte zugetragen haben können. Nichts für schwache 
Gemüter!
Altersempfehlung: nur für Erwachsene und solche, die es sein 
wollen!
Anmeldung: mit Angabe von Name und Personenzahl, Tel. 
0152/54136830 oder wortzauberin@gmx.de oder Kontaktformu-
lar auf der Website https://wortzauber.org/kontakt

Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKE AN DIE UMWELT
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„Weinsüden Winzer“ – Gleich 5 Betriebe aus dem 
Bottwartal erhalten das neue Qualitätssiegel

 
 Foto: Tourismusgemeinschaft 

Marbach-Bottwartal

Mit dem neu geschaffenen 
Siegel „Weinsüden Winzer“ 
prämiert die Tourismus Mar-
keting GmbH Baden-Würt-
temberg (TMBW) erstmals 88 
Winzerinnen und Winzer, die 
in Deutschlands Süden für 
herausragende Weinerlebnis-
se stehen. 
Damit würdigt sie das wein-
touristische Engagement in 
Baden und Württemberg und 
vor allem jene Menschen im 
Weinsüden, die nicht nur mit 
Leidenschaft hochklassige 
Tropfen produzieren, son-
dern besondere Erlebnisse für weininteressierte Gäste schaffen.
„Winzerin und Wengerter zu sein, bedeutet in Baden-Württem-
berg mehr, als nur einen Beruf auszuüben. Diese Menschen bren-
nen für ihr Handwerk und wollen andere daran teilhaben lassen“, 
sagt TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun. „Wir freuen uns, den 
kreativsten und gastfreundlichsten unter ihnen mit unserem 
neuen Siegel die entsprechende Anerkennung entgegenzubrin-
gen. Gleichzeitig zeigen wir damit unseren Gästen: In diesen Be-
trieben lernt ihr den Weinsüden hautnah kennen.“
Von den 88 Preisträgerinnen und Preisträgern bewirtschaften 40 
ihren Weinbaubetrieb im Anbaugebiet Württemberg. Gleich fünf 
dieser Betriebe sind im schönen Bottwartal zu Hause und tragen 
nun das Qualitätssiegel „Weinsüden Winzer“.
Für eine feierliche Würdigung des weintouristischen Angebots 
der Siegelträger trafen sich die Weinakteure am 12.10.2023 auf 
dem Schlossgut Hohenbeilstein. Nach einer kurzen Ansprache, 
in der Julia Essig-Grabnar allen Qualitätsbetrieben ihren Glück-
wunsch aussprach und sich für deren Einsatz für die Region so-
wie die gute Zusammenarbeit bedankte, wurde standesgemäß 
mit einem feinen Tropfen angestoßen und die Leiterin der Tou-
rismusgemeinschaft konnte den Betrieben die Urkunden zum 
neuen Titel übergeben.
Wie alle „Weinsüden Winzer“ erfüllen die beiden Genossenschaf-
ten in Marbach und Großbottwar, sowie die Familienbetriebe des 
Bio-Weinguts Schlossgut Hohenbeilstein, das Weingut und Edel-
brennerei Gemmrich sowie das Weingut Sankt Annagarten Biolo-
gisches Weingut, die von der TMBW und Vertretern der Weinbran-
che erarbeiteten Mindestanforderungen.
Die Betriebe eint, dass sie Weinfans jederzeit willkommen heißen 
und Verkostungen ermöglichen, etwa in einer hauseigenen Vino-
thek. Zudem bieten sie abseits klassischer Weinproben mindestens 
dreimal im Jahr Veranstaltungen für Weinfreundinnen und -kenner 
an. Die Kreativität der prämierten Weingüter und Genossenschaf-
ten kennt dabei keine Grenzen und sorgt für eine Vielzahl an außer-
gewöhnlichen Weinerlebnissen in Baden-Württemberg.
So können sich die Besucher der einzigartigen Wein-Lese-Land-
schaft in naher Zukunft unter anderem an den folgenden beson-
deren weintouristischen Angeboten unserer ausgezeichneten 
Winzer erfreuen:
Die Weingärtner Marbach bitten am 20.10.2023 um 18:30 Uhr zu 
Tisch bei einer kulinarischen Weinprobe mit Weinprinzessin Lisa-
Marie Blatt und dem Spitzenkoch Monty Heerde. Bei diesem Fest 
für alle Sinne erwartet die Besucher feine saisonale Küche mit 5 
wohlabgestimmten Weinen sowie ein Aperitif aus dem Sortiment 
der Weingärtner Marbach.
„Berg in Flammen“ heißt es am 31.10.2023 ab 18:00 Uhr am Harz-
berg, wenn die Bottwartaler Winzer auf eine Wanderung von 
Wengerthäusle zu Wengerthäusle einladen. Neben schwäbischer 
Kost gibt es an diesem Abend Wein und Licht im Einklang mit der 
Natur zu erleben.

„Das literarische Bukett“ im Schlossgut Hohenbeilstein bietet am 
01.12.2023 um 19:00 Uhr mit den Wortakrobaten Marius Loy und 
Nik Salsflausen ein buntes Bouquet aus erprobten Stücken und 
neuem Programm, mit Lyrik, Satire und Prosa, geprägt von viel 
Liebe zu Text und Performance. In Kombination mit ausgesuch-
ten Weinen, die von Silke und Joscha Dippon präsentiert wer-
den, wartet auf die Besucher ein literarisch geprägter Abend in 
Deutschlands einziger Wein- und Literaturregion.
Mit der ganzjährig buchbaren Action-Weinwanderung „Das 
Weinschwein und der verzauberte Weinstein“ bietet das Wein-
gut Gemmrich in Beilstein spannenden Rätselspaß für Groß und 
Klein auf einer auch für Kinderwagen und Rollstuhl geeigneten 
Strecke von über 3 Kilometern. Um an den köstlichen Inhalt der 
Weinschatztruhen zu gelangen, gilt es sieben knifflige Rätsel zu 
entschlüsseln.
Am 19.01.2024 heißt es im Weingut Sankt Annagarten „Das rote 
Sofa ganz Wild“ und die Gäste können beim Weinkeller-Couching 
in der Annakelter leckere Wildspezialitäten des Jägerehepaars 
Brixner mit korrespondierenden Weinen der Familie Wieden-
mann verköstigen.
Weitere Erlebnisse und Angebote der Weinbetriebe im Bottwar-
tal sowie weiterführendes Informationsmaterial sind unter www.
marbach-bottwartal.de einsehbar.

NATURPARK 
SCHWÄBISCH-FRÄNKISCHER WALD

Mehr Natur. Mehr erleben. Naturparke. Naturpark 
aktiv im November 2023
1. November – Mittwoch 
Allerheiligen 
Räuchern in der dunklen Jahreszeit 
Räuchern mit Pflanzen ist ein Jahrtausende alter Brauch, der in 
den letzten 100 Jahren leider in Vergessenheit geraten ist. War-
um und mit welchen Pflanzen man in der dunklen Jahreszeit ge-
räuchert hat, erfahren die Teilnehmenden bei diesem Workshop 
mit Naturparkführerin Petra Kuch in kleiner Runde im Wald von 
Wüstenrot. Nach einer entspannenden Waldrunde gibt es am 
wärmenden Feuer in der Hütte einen leckeren Tee, Gebäck und 
rauchige Dufterlebnisse. Die 2-stündige Tour beginnt um 10 Uhr 
in Wüstenrot. Der Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung 
mitgeteilt. Die Kosten liegen bei 20 € pro Person inkl. Material, 
Gebäck und Tee. Bitte Sitzkissen mitbringen. Anmeldung bis 29. 
Oktober an kuch@die-naturparkfuehrer.de

5. November – Sonntag 
Schlaf gut, kleiner Siebenschläfer 
Der kleine Siebenschläfer bereitet sich auf seinen Winterschlaf 
vor. Genauso wie viele seiner Tierfreunde auch. Der ganze Wald 
wird ruhig. Doch halt, auch im Herbst und Winter gibt es für den 
kleinen Siebenschläfer und seinen besten Freund die Haselmaus 
viel zu entdecken und zu erleben! Du willst wissen was? Dann 
komm mit raus in den Wald und erfahre es! Eine Familientour mit 
Naturparkführerin Sandra Kühnle frei nach der Kinderbuchreihe 
„Der kleine Siebenschläfer“. Die 2,5-stündige Tour beginnt um 14 
Uhr in Michelfeld im Rinnener Sträßle, Parkplatz an roter Holzhüt-
te zwischen Waldfriedhof und Rinnen. Die Kosten liegen bei 5 € 
pro Person. Anmeldung bis 3. November unter 07 91 / 20 33 88 30 
oder kuehnle@die-naturparkfuehrer.de

5. November – Sonntag 
Im Wandel der Jahreszeiten – Herbst 
Der letzte Herbstmonat startet mit buntem Laub und endet im 
Advent. Die Teilnehmenden riechen, sehen, hören und fühlen mit 
Naturparkführerin Sabine Reiss den Herbst. Auf dem Weg vom 
Naturdenkmal Pfaffenklinge mit Silberstollen zu den Mammut-
bäumen geht es durch den noch golden leuchtenden Wald. Raus 
aus der Stube und den Herbst mit allen Sinnen genießen. Die 
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Jahreszeitenwanderung findet viermal im Jahr statt, die gleiche 
Tour, jedes Mal anders. Die 3-stündige Tour beginnt um 10 Uhr 
in Wüstenrot am Parkplatz Silberstollen, K2098 Richtung Schmel-
lenhof. Die Kosten liegen bei 9 € pro Person, Kinder bis 12 Jahre 
sind kostenlos. Bitte kleines Handtuch mitbringen. Anmeldung 
bis 5. November unter 0 71 30 / 40 35 88 oder reiss@die-natur-
parkfuehrer.de

12. November – Sonntag 
Pelzmärde, Nachtkrapp und das Holländerle 
Bei einem gemütlichen Abendspaziergang hören die Teilneh-
menden von Naturparkführerin Petra Kuch Sagen und Geschich-
ten aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald und Hohenlohe. Man 
sagt, je dunkler der Wald, umso zahlreicher wären die Geschich-
ten, die einst von Generation zu Generation weitererzählt wur-
den. Die 1,5-stündige Tour beginnt um 16 Uhr in Bretzfeld – Un-
terheimbach. Der Treffpunkt wird mit der Anmeldebestätigung 
mitgeteilt. Die Kosten liegen bei 8 € pro Person und für Kinder bis 
16 Jahre bei 4 €. Die Strecke ist kinderwagentauglich. Anmeldung 
bis 9. November an kuch@die-naturparkfuehrer.de

19. November – Sonntag 
Mit Fackeln um den Ebnisee 
Besonders für Kinder wird die Ebnisee-Umrundung mit Natur-
parkführerin Petra Kinger beeindruckend werden. Mit Fackeln im 
Dunkeln laufen, den schwarzen See mit seinen Geräuschen erfah-
ren, die dunkle Waldkulisse um sich herum spüren. Wie entstand 
der Ebnisee und wie wurde er genutzt? Was bedeutet „flössen“ 
und wofür wurde all das Holz damals benötigt? Auf halbem Weg 
wird ein Umtrunk und kleiner Snack gereicht. Auf die Kinder war-
tet ein tolles Märchen. Die 1,5-stündige Tour beginnt um 17 Uhr 
in Kaisersbach – Ebnisee am Hauptparkplatz direkt am See. Die 
Kosten liegen bei 14 € pro Person und für Kinder bis 8 Jahre bei 6 
€ inkl. Fackeln, Umtrunk und kleinem Snack. Kinder können Later-
nen mitbringen. Anmeldung bis 18. November unter 01 70 / 5 24 
53 11 oder klinger@die-naturparkfuehrer.de

26. November – Sonntag
Die Köhler vom Kochertal
Unter dem Motto „Spuren der Vergangenheit“ führt die Tour mit 
Naturparkführer Rolf Angstenberger zu ehemaligen Köhlerplat-
ten. Vor rund 150 Jahren waren dort Holzkohlemeiler aufgebaut. 
Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes zu diesem alten 
Waldgewerbe, dem Leben der Köhler und der Verwendung der 
Holzkohle. Die 3-stündige Tour beginnt um 9.30 Uhr in Abtsg-
münd-Schäufele am Parkplatz Naturschutzgebiet Tal der Blinden 
Rot an der L1073. Die Kosten liegen bei 6 € pro Person, Kinder 
bis 16 Jahre sind kostenlos. Die Strecke beträgt ca. 6,5 km und 
führt streckenweise abseits vom Weg, um zu den Köhlerplatten 
zu kommen. Anmeldung bis 26. November unter 0 73 66 / 91 92 
48 oder angstenberger@die-naturparkfuehrer.de

26. November – Sonntag 
Vorweihnachtsstimmung im Wüstenroter Wald 
Mit traditionellen Gedichten, Geschichten und Liedern stimmt Na-
turparkführerin Sabine Reiss die Teilnehmenden auf die Vorweih-
nachtszeit ein. Die Bedeutung und der Ursprung des Adventska-
lenders, des Adventskranz, der Farben grün und rot. Geprägt von 
Geheimnissen, magischen Gefühlen, dem Glauben an das Chris-
tuskind, den Engeln und dem heiligen Nikolaus. Die 2,5-stündige 
Tour beginnt um 15 Uhr in Wüstenrot am Parkplatz Wellingtonien, 
Wellingtonienstraße. Die Strecke ist kinderwagentauglich. Die Kos-
ten liegen bei 8 € pro Person, Kinder bis 10 Jahre sind kostenlos. 
Bitte Laterne mitbringen. Anmeldung bis 26. November unter 0 71 
30 / 40 35 88 oder reiss@die-naturparkfuehrer.de

LANDRATSAMT INFORMIERT

SAND-
MÄNNCHEN
GESUCHT!
(m/w/d)

Helfen Sie den 
Kleinsten, die Welt 
zu entdecken.

Werden Sie Tageseltern!

Kostenlose Beratung, Vermittlung 
und Qualifi zierung

www.tageseltern-lb.de

Die AVL informiert: Sauber und sicher -  
E-Schrott gehört nicht in die Tonne!
Anlässlich des internationalen Tags des Elektroschrotts möchte 
die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg 
(AVL) alle Menschen im Kreis auffordern, ihre alten Elektrogerä-
te bewusst und sachgerecht zu entsorgen. Jahr für Jahr sammelt 
die AVL zwischen 3.000 und 4.000 Tonnen Elektroaltgeräte ein. 
Entweder per Abholung über den Sperrmüll (bei großen Geräten) 
oder auf den Wertstoffhöfen. Doch noch immer werden nicht alle 
Altgeräte korrekt entsorgt. Und landen die Geräte beispielswei-
se in der Restmülltonne, dann ist das nicht nur Verschwendung 
wertvoller Ressourcen und ein großes Problem für die Umwelt, 
sondern es kann auch zu einer echten Gefahr werden.
Immer mehr Elektroschrott in deutschen Haushalten
Fast jeder hat sie zu Hause herumliegen: Ausrangierte Handys, 
kaputte Rasierapparate, jede Art von ferngesteuertem Spiel-
zeug, elektrische Zahnbürsten, Kameras oder Toaster – bis zu 5 
Kilogramm kleine Elektroaltgeräte werden pro Kopf in Schub-
laden, Schränken oder Kisten vermutet, die dort entweder 
vergessen auf ihre Entsorgung warten – im schlimmsten Fall 
landen sie aber im Restmüll. Und wegen ihrer geringen Größe 
werden gerade solche kleinen Elektrogeräte oft falsch entsorgt: 
So landen in der EU bis zu 1,4 Kilogramm Elektroschrott pro 
Einwohner jedes Jahr im Restmüll und werden also nicht an-
gemessen recycelt – damit gehen die enthaltenen wichtigen 
Rohmaterialen wie seltene Erden verloren. Eine falsche Entsor-
gung von Elektrokleingeräten birgt aber noch andere Gefahren: 
Kleingeräte enthalten oft leistungsstarke Lithium-Batterien, die 
bei der Einsammlung, beim Umladen, in der Sortierung oder 
beim Transport Brände auslösen können.
Funktionierende Elektrogeräte abgeben statt entsorgen
Ist das Elektrogerät noch gut in Schuss, sollte es nicht auf dem 
Sperrmüll landen. Stattdessen kann es beim Gebrauchtwaren-
Kaufhaus „Warenwandel“ in Ludwigsburg-Tammerfeld abgegeben 
werden. Auch die Wertstoffhöfe in Asperg, Bönnigheim, Kornwest-
heim, Ludwigsburg-Neckarweihingen und Steinheim haben sepa-

Alles auf einen Blick 

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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rate Container für funktionierende Elektrogeräte. Dort darf alles 
abgegeben werden, was gut erhalten, sauber und voll funktions-
fähig ist. Davon ausgenommen sind Datenträger wie Laptops und 
Smartphones. Die Elektrogeräte werden im Gebrauchtwaren-Kauf-
haus „Warenwandel“ von geschultem Personal geprüft. Beim Kauf 
eines gebrauchten Elektrogerätes gibt es ein Jahr lang Gewährleis-
tung. Mehr unter www.avl-ludwigsburg.de.

Landkreis auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 
zum Jahr 2035 Ausschuss für Umwelt und Technik 
beschließt Konzept für klimaneutrale Landkreis-
verwaltung
Das Konzept für eine klimaneutrale Landkreisverwaltung hat der 
Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner Sitzung am 9. Oktober 
beschlossen und sich damit zum Ziel bekannt, im direkten eigenen 
Wirkungskreis bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden. Die Ver-
waltung wurde zudem beauftragt, das kreisweite Klimaschutzkon-
zept auch in den weiteren Zuständigkeitsfeldern zu aktualisieren.
„Mit dem Konzept für eine klimaneutrale Verwaltung und dem 
dazugehörigen Maßnahmenregister machen wir uns auf den 
Weg, Klimaschutz innerhalb der Verwaltung konsequent umzu-
setzen und bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein“, sagte Landrat 
Dietmar Allgaier und fuhr fort: „Damit nehmen wir nicht nur unse-
re Vorbildrolle als öffentliche Hand ernst, sondern verfolgen mit 
zielorientierten Ansätzen Möglichkeiten zur Kostensenkung und 
Umgestaltung unserer Arbeitsprozesse in Richtung einer moder-
nen und zukunftsfähigen Verwaltung.“
Insgesamt 29 Maßnahmen für den Weg zur klimaneutralen 
Verwaltung
Die Beauftragten für die klimaneutrale Verwaltung schilderten 
im Anschluss die Erfolge aus dem zurückliegenden Prozess. Mit 
der Betrachtung der eigenen Organisation wurden Zuständig-
keiten sowie Kommunikationswege etabliert und das Leitbild 
mit Zielen und der Definition für die klimaneutrale Verwaltung 
festgelegt. Die Startbilanz über Energieverbrauch und Treibhaus-
gasemissionen definiert den Ausgangspunkt für den Weg zur Kli-
maneutralität. Unter den 29 erarbeiteten Maßnahmen gelten die 
Verankerung von Klimaschutz in der Verwaltungsspitze sowie die 
Ansätze für energetische Gebäudesanierungen und die Energie-
versorgung mit Erneuerbaren als besonders zentral.
Die Vision eines lebenswerten und zukunftsfähigen Land-
kreises
Das Konzept für die klimaneutrale Verwaltung bildet die erste 
Säule des zu aktualisierenden kreisweiten Klimaschutzkonzepts. 
Für die Klimaneutralität im Gesamtlandkreis wurde das Zieljahr 
2040 beschlossen – so soll der Landkreis lebenswert bleiben 
und zukunftsfähig werden. Die Verwaltung wird dafür in einem 
partizipativen Prozess zwei weitere Säulen erarbeiten: einerseits 
Maßnahmen innerhalb der festgeschriebenen Zuständigkeiten 
mit Auswirkungen auf den Gesamtlandkreis – wie beispielswei-
se die Nahverkehrsplanung (Säule II) und andererseits freiwillige 
Angebote zur Förderung des Klimaschutzes, zum Beispiel durch 
Netzwerke und Umweltbildungsangebote (Säule III). Das Klima-
schutzkonzept bezieht sich zukünftig stärker auf die direkten 
Handlungsfelder des Landkreises, was nicht bedeutet, dass die 
Kreiskommunen auf sich gestellt sind. Das Landratsamt möchte 
Kooperationen für den Klimaschutz deutlich ausbauen – sowohl 
mit den eigenen Kreiskommunen als auch mit internationalen 
Partnerkommunen – und lädt im März 2024 zum Klimaforum 
„Partnerships for climate action“ ein.
Konzepte werden agile Arbeitsinstrumente
Das Klimaschutzkonzept des Kreises bekommt im Zuge der Aktu-
alisierung aber nicht nur eine neue Gliederung, sondern wird als 
agiles Arbeitsinstrument verstanden.
Im Rahmen der Präsentation für den Weg zur klimaneutralen Ver-
waltung erläutert Tina Prietz aus dem Geschäftsteil Klimaschutz: 
„Wir warten nicht, bis es 2035 ist, um zu sehen, ob die Pläne aufge-
hen, sondern überprüfen jedes Jahr, ob wir auf dem richtigen Weg 
sind.“ Maßnahmenregister werden so zu „lebenden Dokumenten“, 

die jedes Jahr entsprechend sich verändernder Rahmenbedingun-
gen und dem Stand der Zielerreichung weiterentwickelt werden.
Für die Entwicklungen innerhalb der Verwaltung wird ein Klima- und 
Energiebericht als zentrales Kommunikationsinstrument entwickelt. 
Die Kreisverwaltung strebt in einem weiteren Schritt an, alle Klima-
schutzentwicklungen in einem digitalen Dashboard darzustellen. 
Das soll Transparenz bringen, Prozesse vereinfachen und ein schnel-
leres Vorankommen auf dem Weg zur Klimaneutralität fördern.
Vorbildfunktion im Klimaschutz
Als Bekräftigung der neuen ambitionierteren Klimaschutzziele 
beschloss der Ausschuss, die Unterzeichnung des Klimaschutz-
pakts mit dem Land Baden-Württemberg zu erneuern. Mit der 
Einführung der Klima-Checks, dem Engagement als Modellkom-
mune für den Klimamobilitätsplan und der Aktualisierung des 
Klimaschutzkonzepts inklusive des Konzepts zur klimaneutralen 
Verwaltung möchte der Landkreis Ludwigsburg an der Erfüllung 
seiner Vorbildfunktion weiterarbeiten.

Landrat Dietmar Allgaier begrüßt israelische 
Schülerinnen und Schüler und versichert sie der 
Solidarität und Unterstützung des Landkreises
Die israelischen Schülerinnen und Schüler der Emek HaHula Re-
gionalschool, die Landrat Dietmar Allgaier am Dienstag im Kreis-
haus zusammen mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehren-
den des Alfred-Amann-Gymnasiums Bönnigheim begrüßt hat, 
sind am Donnerstag mit einem Sonderflug auf eigenen Wunsch 
vorzeitig und wohlbehalten nach Israel zurückgekehrt. Der Land-
kreis Ludwigsburg ermöglichte den Sonderflug gemeinsam mit 
dem Regierungspräsidium Stuttgart und der Israelischen Religi-
onsgemeinschaft Baden-Württemberg.
Landrat Dietmar Allgaier stellte den Landkreis Ludwigsburg vor 
und ging in seiner Begrüßung auch auf den brutalen Angriff der 
Hamas auf Israel ein. Er sprach den Schülerinnen und Schülern 
seine Anteilnahme aus und versicherte sie der Solidarität und 
Unterstützung des Landkreises Ludwigsburg. Die Schülerinnen 
und Schüler waren sehr dankbar für die Solidarität und die Gast-
freundschaft, insbesondere auch der Gasteltern, wollten aber 
aufgrund der Situation in Israel zu ihren Familien zurückkehren.
Israelis waren seit Samstag im Landkreis Ludwigsburg
Die Schülerinnen und Schüler hatten kurz vor dem Angriff der 
Hamas bereits Israel verlassen und waren seit Samstag im Land-
kreis Ludwigsburg. Dabei besuchten sie das Alfred-Amann-Gym-
nasium, unternahmen eine Stadttour durch Bönnigheim mit 
deutschen Schülerinnen und Schülern und besuchten das Päda-
gogisch-Kulturelle Centrum (PKC) Ehemalige Synagoge Freuden-
tal sowie den dortigen jüdischen Friedhof.
Landkreis unterhält 40-jährige Freundschaft mit dem Obe-
ren Galiläa
Der Landkreis Ludwigsburg unterhält eine 40-jährige Freund-
schaft mit dem Oberen Galiläa, die 1997 in eine offizielle Partner-
schaft mündete. Insgesamt fünf Schulen aus dem Landkreis Lud-
wigburg haben Partnerschaften mit Schulen im Oberen Galiläa, 
das Alfred-Amann-Gymnasium Bönnigheim ist eine davon.

 
Landrat Dietmar Allgaier und Sabrina Förstner (2. von links), beim 
Landratsamt zuständig für die Partnerschaften, mit der deutsch-israeli-
schen Schülergruppe und ihren Begleitlehrern. 
 Foto: Landratsamt Ludwigsburg
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Praktiker-Stammtisch am 02.11.2023 mit Vortrag: 
Der Energiestoffwechsel der Milchkuh nach dem 
Abkalben – Schlüssel zum Verständnis der Leis-
tung und Leistungserkrankungen
Die Praktiker-Stammtische finden im Winter 2023/2024 an unter-
schiedlichen Orten im Landkreis Ludwigsburg statt. Alle Landwirtin-
nen und Landwirte sind herzlich eingeladen teilzunehmen und sich 
mit Berufskollegen sowie den jeweiligen Referenten auszutauschen.
Die rasch ansteigende Milchproduktion nach dem Abkalben, mit 
gleichzeitig unzureichende Futteraufnahme, führt zu einer negati-
ven Energiebilanz der Milchkuh. Der Körper der Milchkuh greift auf 
Reserven, vor allem Fett, zurück. Dadurch kommt es zu Leberverfet-
tung, die, zusammen mit der relativen Unterernährung, eine Reihe 
an Produktionskrankheiten und weiteren Problemen nach sich zieht.
Prof. Dr. Holger Martens, renommierter Veterinärmediziner der 
FU Berlin forscht, publiziert und engagiert sich seit vielen Jahr-
zehnten mit der Thematik rund um das Thema der physiologisch 
bedingten Gesundheitsprobleme der auf hohe Leistungen ge-
züchteten Milchkühe. Er versteht sich als Vermittler zwischen 
aktiven Landwirtinnen und Landwirten und der Marktpolitik und 
möchte deshalb am Abend des 02.11.2023 die Möglichkeit nut-
zen, um mit Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch zu kom-
men und über das bestehende Dilemma zu diskutieren.
Auf einen Blick:
Termin:   Donnerstag, 02.11.2023
    19:00 Uhr Beginn, 
     19.30 Uhr Beginn Vortrag mit anschließender 

Diskussion
Ort:    Sportheim-Restaurant TSV Münchingen 1925 e.V., 
    Kornwestheimer Str. 15, 70825 Korntal-Münchingen
Veranstalter:   LRA Ludwigsburg, Fachbereich Landwirtschaft, 

Verein Landwirtschaftliche Fachbildung LB e. V. 
und Bio-Musterregion Ludwigsburg-Stuttgart

Anmeldung:   Wir bitten um Anmeldung unter annegret.bezler@
landkreis-ludwigsburg.de oder 07141 11 42747, 
aber auch spontane Teilnehmer sind herzlich will-
kommen.

Rückfragen:   Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Annegret Bez-
ler, Regionalmanagement Bio-Musterregion, Land-
ratsamt Ludwigsburg: Tel.: 07141 144-42747, E-Mail: 
Annegret.Bezler@Landkreis-Ludwigsburg.de. Aktu-
elle Informationen unter https://www.biomusterre-
gionen-bw.de

DIE ENERGIEAGENTUR KREIS 
LUDWIGSBURG INFORMIERT 

Effizient heizen mit dem hydraulischen Abgleich
Der hydraulische Abgleich hilft dabei Wärme und Energieko-
sten zu sparen. Die Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e.V. 
informiert.
Werden Heizkörper nicht richtig warm, ist es Zeit für einen hyd-
raulischen Abgleich. Bei dem Verfahren wird die Heizung so ein-
gestellt, dass die Wärme an alle Heizkörper gleichmäßig verteilt 
wird. Unter Berücksichtigung der Hauseigenschaften, wie z. B. 
der Dämmung der Außenwände oder der Fensterqualität, wird 
die tatsächlich benötigte Wärmemenge ermittelt. Anschließend 
wird die benötigte Heizwassermenge und Pumpleistung errech-
net und die Heizung optimal darauf eingestellt.
„Besonders wichtig ist die Durchführung eines hydraulischen Ab-
gleichs sowohl nach dem Einbau neuer Heizungsanlagen oder 
Erneuerung der Pumpentechnik, als auch nach Verbesserungen 
an der Gebäudehülle – wie z. B. dem Dämmen der Außenwände. 
Aber auch nach der Umrüstung oder Ergänzung einer Wärme-
pumpe ist der Abgleich sinnvoll.“, darauf weist Kurt Schüle, Ener-
gieberater der LEA, hin.
Für Gebäuden ab zehn Wohneinheiten gibt es bereits eine Pflicht 
zum hydraulischen Abgleich der Gaszentralheizungssysteme, 

Stichtag war hier der 1. Oktober 2023. Bis zum 15. September 
2024 ist die Maßnahme auch in Gebäuden mit sechs bis neun 
Wohneinheiten gesetzlich vorgeschrieben.
Für Gebäude mit weniger als sechs Wohneinheiten wird der hyd-
raulische Abgleich staatlich gefördert. Über das Programm „Hei-
zungsoptimierung“ des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle können 15 bis 20 Prozent der Kosten erstattet werden, 
sofern mindestens 300 Euro anfallen. Anträge können selbst oder 
vom Heizungsbauunternehmen gestellt werden, die dann auch 
die Durchführung des hydraulischen Abgleichs übernehmen.
Die Expertinnen und Experten der LEA beraten zu diesem Thema 
und zu weiteren Fragen rund um Energie und Klimaschutz. Kos-
tenfreie telefonische Erstberatungen können unter 
Tel. 07141/68893-0 vereinbart werden.

FREIWILLIGE FEUERWEHR OBERSTENFELD

ABT. OBERSTENFELD

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 60/23
Einsatzart:         H1; Tür öffnen
Am:          11. Oktober 2023
Um:           02:31 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte:  15 Mann
An- bzw. ausgerückte Einsatzkräfte:  10 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge:      ELW
Einsatzbeschreibung:
Mitten in der Nacht wurden wir zu einer Türöffnung alarmiert. 
An der Einsatzstelle angekommen, versuchten wir es erst einmal 
mit Klopfen. Dadurch haben wir die Bewohnerin geweckt, die aus 
Versehen auf ihren Hausnotruf gekommen sein muss.
Einsatzdauer 1 Stunde

Einsatzbericht
Einsatz Nr. 61/23
Einsatzart:         B3; Feuer/Rauch 
           Einfamilienhaus
Am:          16. Oktober 2023
Um:           05:37 Uhr
Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte:  63 Mann
An- bzw. ausgerückte Einsatzkräfte:  38 Mann
Ausgerückte Fahrzeuge:       ELW, LF 20/16, DLK, LF 

Kat-S, LF Großbottwar
Einsatzbeschreibung:

 
 Foto: Feuerwehr

Kurz bevor der Wecker klingelte, tat es der Melder. In einem Ein-
familienhaus kam es am Morgen des 16. Oktober 2023 zu einem 
Küchenbrand, bei dem eine Person verletzt wurde. Das Feuer, wel-
ches vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, 
konnte allerdings schnell gelöscht werden. Nachdem noch einmal 
mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurde und keine Glutnester 
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mehr festgestellt werden konnten, ging es für uns zurück ins Gerä-
tehaus und von dort aus zu unserer eigentlichen Arbeit.
Die Bewohner des Hauses hatten bei diesem Brand sehr viel 
Glück, da keine Rauchwarnmelder angebracht waren.
Rauchmelder können Leben retten!
Einsatzdauer 2 Stunden

Übung
Am Dienstag, 24. Oktober 2023 findet um 20:00 Uhr eine Übung 
der Abteilung Oberstenfeld I. + II. Zug statt.
Abteilungskommandant

ABT. JUGENDFEUERWEHR

Übung
Am Dienstag, 24. Oktober 2023 findet um 18:00 Uhr eine Übung 
der Jugendfeuerwehr statt.
M. Rörich

ABT. PREVORST

Übung
Am Dienstag, 24. Oktober 2023 findet um 20:00 Uhr eine Übung 
der Abteilung Prevorst statt.
Abteilungskommandant

BÜCHEREI

Öffnungszeiten
Dienstag 10:30 – 12:30 Uhr

14:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 10:00 – 12:00 Uhr

Schaufenster schon entdeckt?
Das Schaufenster der Bücherei wurde dieses Mal vom Natur- und 
Erlebniskindergarten Prevorst herbstlich geschmückt. Auf jeden 
Fall ist es einen Spaziergang wert, um die tollen Werke der Kinder 
zu bewundern.

 
 Fotos: privat

Kamishibai im Oktober
Die nächste Kamishibai-Vorstellung für Kinder ab 4 Jahren findet 
am Donnerstag, den 26. Oktober 2023, statt. Um 16 Uhr zeigen 
wir den Klassiker „Urmel aus dem Eis“.
Anmeldung unter 07062 | 4639. Die Plätze sind begrenzt.

JUGENDHAUS CHARISMA

Öffnungszeiten und Angebote für Oktober
Offener Betrieb (ab 12 Jahren)
Montag  16-20 Uhr
Donnerstag 16-21 Uhr
Freitag   17:30-22 Uhr

Mädchentag (12–16 Jahre)
Dienstag  16-20 Uhr
24.10. Sing Star

Kids Day (7–12 Jahre)
Mittwoch  16-18 Uhr
25.10. Jugendwoche - die Schneckentherapeutin ist zu Besuch

Fußballtreff (7-12 Jahren)
Freitag   15-17 Uhr  Schulsporthalle Lichtenbergschule 

Oberstenfeld
Bei Fragen sind wir unter 07062 267025 erreichbar oder Mobil 
unter 0176 111 261 43 und 0176 111 261 28.
Du möchtest uns schreiben? 
Hier unsere E-Mail-Adresse: jugendhaus@oberstenfeld.de

Gronauer Straße 1

SENIORENANGEBOTE IM BÜRGERTREFF

Seniorenangebote im Bürgertreff
Dienstags
• um 14 Uhr Sitzgymnastik und Gedächtnistraining – ½Stunde 

Sitzgymnastik, ½Stunde Gedächtnistraining, danach fröhli-
ches Beisammensein

Donnerstags
• ab 14:30 Uhr Kaffeestüble außer jeden 1. Donnerstag im Monat

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

KINDERHAUS GRONAU

Wir waren dabei!
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Eine Gruppe laufbegeisterter Kinder aus dem Kinderhaus Gronau 
machten sich am Samstagnachmittag auf den Weg zum Bott-
wartalmarathon nach Steinheim. Bei strömendem Regen star-
teten alle Kinder für die 500 m Distanz im Stadion. Jeder rannte 
so schnell er konnte die Stadionrunde. Erschöpft und glücklich 
schafften alle den Zieleinlauf. Dort wurden die Kinder mit einer 
Medaille belohnt. Dank eines spontanen Sponsors durften die 
Läufer am Montag im Kinderhaus ihren Sieg mit einem Eis feiern. 
Gratulation an die Läufer und ein großes Dankeschön an unseren 
Sponsor.

SCHULNACHRICHTEN

MATERN-FEUERBACHER-
REALSCHULE GROßBOTTWAR

Förderverein der
Matern-Feuerbacher Realschule

Leberkäs, Guglhupf oder Rehragout?
Liebe Filmfans aufgepasst. Am 28. Oktober lädt das Kinomobil zu 
einem besonderen Kinoerlebnis in die Kelter nach Winzerhausen 
ein. Zum Eberhofer Krimi Tag. Ab 17 Uhr werden drei Filme mit 
dem bekannten Polizeihauptmeister Franz Eberhofer gezeigt, der 
in die niederbayerische Provinz strafversetzt wurde.
Den Anfang macht der Film Leberkäsjunkie. Im sechsten Teil 
der Filmreihe geht es um eine verkohlte Leiche, eine neue Mit-
bewohnerin für Eberhofer, Cholesterinwerte und jede Menge 
Verdächtige. Um 19.15 Uhr wird Guglhupfgeschwader ge-
zeigt. In der achten Folge der Krimiserie dreht sich alles um 
Otto, den Sohn der Inhaberin einer Lottoannahmestelle. Und 
um den dreibeinigen Hund Hinkelotta. Zu guter Letzt wird um 
21.30 Uhr noch Rehragout-Rendezvous ausgestrahlt. Hauptak-
teurinnen und -akteure im Film aus dem Jahr 2023 sind eine 
streikende Oma, eine neue stellvertretende Bürgermeisterin in 
Niederkaltenkirchen sowie ein vermisster Großbauer und Im-
mobilienmagnat.

Leberkäsweckle und frischer Guglhupf – passend zum Kino-
film
In Anlehnung an die beiden ersten Filme bewirtet der Förderver-
ein der Matern-Feuerbacher-Realschule alle Filmbegeisterten mit 
Leberkäsweckle und frischem Gugelhupf. Aber auch das klassi-
sche Popcorn und andere Leckereien werden natürlich nicht feh-
len.
Das Team des Fördervereins wünscht allen einen schönen Krimi-
tag.

MUSIKSCHULE

Streicherkonzert in Steinheim und Konzertpro-
gramm 18. Jahrhundert in Marbach Musikschule 
aktiv - herzliche Einladung
Freitag, 20.10.2023, 19 Uhr, Bürgersaal Kloster Steinheim, 
Fachbereichskonzert „Streicher“ – Eintritt frei. Es musizieren:

Violine: Lara Alparslan, Liya Alparslan, Junius Bund, Luina Bund, 
Theresa Fudickar, Lian Friebel, Carlotta Heinzel, Julina Irawan, He-
lena Maria Martinez Schramm, Lilly Rentz, Brianna Springer, Mi-
riam Schilling, Angelos Voultsidis, Anna Bayod Pastor.

Viola: Philipp Horn, Luisa Kretschmer, Josephine Neumann, Ari 
Ruben Schüler, Eva-Maria Kiefer, Javier Diaz Carrillo.
Violoncello: Lotte Bach, Elodie Freyermuth, Selma Keramik, Mo-
ritz Mader, Silvie Pregler, Vico Vogelgesang, Johanna Stadtfeld, 
Susanne Reikow.
Kontrabass: Kevin Hu, Lilly Theile.
Klavier: Michael Kiefer, Beate Pregler.

 
 Foto: Musikschule 

Marbach-Bottwartal

Dienstag, 24. 10.2023, 19 
Uhr, Stadtkirche Marbach, 
„Was hörte Tobias Mayer 
(1723-1762)?“ Konzert mit 
Musik des 18. Jahrhunderts 
gestaltet von Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Ensembles 
der Musikschule Marbach-Bott-
wartal anlässlich des Tobias-
Mayer-Jahres in Marbach. 

Es erklingen Werke Bach, Mozart, Boismortier, Telemann, Rameau 
und Loeillet. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.

„Weihnachtsliederkurse auf der Blockflöte und mit der Gitar-
re“ in den Monaten November und Dezember 2023 für alle 
Kinder des Einzugsgebiets.
Liedbegleitung auf der Gitarre für Anfänger mit einfacher Schlag-
technik sowie Akkordgriffen mit Weihnachtsliedern zum Mitsin-
gen. Es werden mehrere Weihnachtslieder erarbeitet und eine 
passende Gitarre kann geliehen werden. Der Kurs startet am 
7.11.2023 unter Leitung von Tommaso Ieva dienstags, 17:30 Uhr 
in der Grundschule Marbach.
Der Blockflötenkurs richtet sich an Kinder – Anfänger - der Klas-
senstufe 2-4. Es werden einfache Winter- und Weihnachtslieder 
im Fünftonraum erarbeitet. Die Kurse finden dienstags in der 
Stadthalle Marbach 16:45 Uhr bei Melanie Bogisch und mitt-
wochs 16:25 Uhr in der Musikschule Steinheim bei Tanja Cronau-
er, statt.
Entsprechende Flyer liegen im Musikgebäude in Steinheim aus 
und sind übers Internet www.musikschule-marbach-bottwartal.
de verfügbar oder werden auf Wunsch auch zugeschickt. 
Tel. 07144/21983 
E-Mail: info@musikschule-marbach-bottwartal.de
Anmeldung erbeten bis 23.10.2023.

SCHULE AN DER LINDE

Schule an der Linde läuft – Bottwartalmarathon 
2023

 
Jason, Aaron, Emily und Jakob
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Neele auf den 4,2 km 
 Foto: Schule an der Linde

Auch in diesem Jahr nahmen 
wieder Schülerinnen und Schü-
ler der Schule an der Linde am 
Schülerlauf des Bottwartalma-
rathons teil.
Obwohl es in Strömen regnete, 
trotzten fünf motivierte Läufer 
den äußeren Bedingungen und 
gingen in den Wettbewerben 
über 500 m, 1,5 km und 4,2 km 
an den Start.
Die strahlenden Gesichter un-
serer laufbegeisterten Schüler 
sind das schönste und ehrlichs-
te Dankeschön an das beste 
Laufevent im Bottwartal! Und nach den Läufen waren sich alle ei-
nig: Laufen macht Spaß – egal bei welchem Wetter! Wir sind stolz 
auf unsere Läufer/Innen und gratulieren Ihnen zum Laufergebnis!
Vielen Dank auch an alle ehrenamtlichen Helfer, die den Kindern 
dieses einzigartige Erlebnis ermöglicht haben.

STEINBEIS-REALSCHULE-ILSFELD

Erster Sportklettern-Schüler-Cup 2023 und die 
Steinbeis-Realschule ist dabei…
Am 21. Juli fand zum ersten Mal das Landesfinale im Sportklet-
tern in Stuttgart statt. Unsere Schule startete mit einem Team in 
der Wertungsklasse 2 (Jahrgang 2006-2008), das aus 4 SchülerIn-
nen bestand: Fiona (9b), Elias (9a), Kevin (9a) und Liam (9a). 
Es galt für alle, einen Wettkampf in drei verschiedenen Diszipli-
nen zu bestreiten:
•  Speedklettern: eine vorgegebene Strecke schnellstmöglich in 

zwei Versuchen zu klettern
•  Bouldern (Klettern in Absprunghöhe mit Matten): zwei Boulder-

probleme weitmöglichst zu klettern
•  Schwierigkeitsklettern: zwei verschieden schwere Routen im To-

prope (Klettern mit Seilsicherung von oben) weitmöglichst zu 
klettern

Nach großem Kampf, viel 
Magnesia, durchgeklet-
terter Haut und einem 
Brennen in den Unterar-
men waren die SchülerIn-
nen gespannt auf ihr Ab-
schneiden im Vergleich 
zu den anderen Teams 
anderer Schulen aus ganz 
Baden-Württemberg.
Die SchülerInnen erreich-
ten nach einem span-
nenden Wettkampf den 
guten 5. Platz von 9 star-
tenden Teams in dieser 
Wettkampfklasse. Dieser 
ist noch höher einzustu-
fen, da die SchülerInnen 
alle keine aktiven Klette-
rer sind und sonst ihr Glück in anderen Sportarten suchen. Gro-
ßen Dank an Herrn Feger, der die SchülerInnen mit großer Lei-
denschaft in seiner Neigungsgruppe „Klettern“ in 3 Monaten auf 
diesen Wettkampf vorbereitet hat. Dazu gehört das Erlernen des 
korrekten Sicherns, wie auch das Erlernen wichtiger Klettertech-
niken …
Mit einem kleinen Sachpreis und der erreichten Urkunde ging es 
erschöpft aber zufrieden auf den Nachhauseweg. Ein toller Wett-
kampf in einer beeindruckenden Atmosphäre war nun zu Ende, 
aber nächstes Jahr sind wir wieder dabei ….
S.Uhl

VOLKSHOCHSCHULE

SCHILLER-
VOLKSHOCHSCHULE

Veranstaltungen in Oberstenfeld
23B302630 Dorn-Methode und Breuss-Massage, 22€
Oberstenfeld, Seniorenbegegnungsstätte/Bürgertreff, 
Gronauer Straße
Do, 18.01.2024 von 18:00-21:00 Uhr
23B282530 Rumba für Anfänger Schnupperkurs,
Bitte paarweise anmelden, 40€
Oberstenfeld - Gronau Mehrzweckhalle, Bühne
Fr, 10.11.2023 von 18:00-21:00 Uhr
23B110530 Ein Leben als Hochsensible 7€
Oberstenfeld, Bahnhöfle
Mi, 22.11.2023 von 18:00-21:00 Uhr

AMBULANTE DIENSTE

KRANKENPFLEGEFÖRDERVEREIN
OBERSTENFELD E.V.

Diakonie und Bufdi
Ambulante Pflege: Diakoniestation Bottwartal e. V.
Tel. 07144 | 16061-0
Hauswirtschaft: Diakoniestation Bottwartal e. V.
Tel. 07144 | 16061-78
Seniorenmobil – Ambulante Altenhilfe
Sie müssen zum Arzt ...
Sie wollen zum Friseur ...
Sie sollten einkaufen ...
Sie möchten spazieren gehen ...
… und haben niemanden, der Sie fährt oder begleitet?
Gaby Schlesiger steht Ihnen montags, dienstags und donnerstags zur 
Verfügung. Sie erreichen Frau Schlesiger unter Tel. 0157 89 29 72 36.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE
OBERSTENFELD

Internet: www.kirche-oberstenfeld.de
Pfarramt: Martin-Luther-Str. 4, Tel. 54 77
Pfarramt I: Pfarrer John Walter Siebert
Pfarramt II: Pfarrerin Martha Siebert
E-Mail: Pfarramt.Oberstenfeld@elkw.de
Jugendreferentin: Paula Füßer
E-Mail: paula.fuesser@@elkw.de
mobil: 0157 52931763
Pfarramtssekretärin: Gaby Knoefel
E-Mail: Gemeindebuero.Oberstenfeld@elkw.de
Bürozeiten: Di 8.30 Uhr -12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Mi und 
Do 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
Mesnerinnen:
Barbara Hartmann, Tel. 32 86 und
Natascha Kindsvogel, Tel. 90 22 66
Hausmeisterin Gemeindehaus: Sylvia Gleiter
Tel. 67 52 81, mobil 0162 9 40 59 26, montags frei


